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9S/L..:O. 
zu 107/J ~ n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

~uf eine l.l.nfral\5e der l...l'b'cordnoten Dr. K a n d u t s c hund 

Genossen vom 4. Mai 1960 an die Bundosregi orung, b 0treffend die ErgänzUl1E;: 

und Änderung des 3 .staatsvertragsdurchführungs gesetzes 9 teilt Buncleskanzl Ol~ 

lng. Raa b namens der Bundesregierung folgendes mit~ 

Dem Bundesministerium für Finanzen, das sämtliche !vvährend der 

deutschen Besetzung Österreichs für Zwecke der deutschen Fehrmacht erfolgte 

Liegenschaftswerbungen in Evic1_enz führt, sind wohl die bis etwa 1943 clurchgo-· 

führten Erwerbungen zur Anlegung von Truppenübungsplätzen upd derglGic~en 

bekaJ:1..l1.t geworden~' es. ist ihm aber bis jetzt kein ein'zig8r Fall, bei dCD 

im Jahre 1944 bzw. 1945 zur Lnlage des Ostwal~es Grundentoignw1.gen durch­

geführt und bücherlieh einverleibt worden wären, mitgeteilt worden. Dies-
i 

bezüglich ist auch über eine nicht ausb oz ahl te Grunde nt schädigung, üb er 

eine grtindbücherliche Einverleibung dos Eigentumsrechtes zu Gunston des 

Deutschen Reiches, über einen seinerzeit zu bezah18nden EntschädigLmgsbotrag 

von 50 Pfennig und über oinon jetzt verlangten Betrag von 5 S pro Quadrat·· 

moter dem Bundesministerium für Finanzen nichts bokannt. 

Es besteht dahor kein Lnlass, der Frage einer Ergänzung und 

Änderung des 3. staatsvertragsdurchführungsgesetzes überhaupt näherzut:ro"C en, 

"wenn konkrete Fälle übor im Herbst 1944 im Zuge der Anlage dos Ostwallos 

erfolgte Bodenenteignungen nicht festgestellt wurden. 
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